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1. Vorbemerkungen 

1 Am 26.02.2002 hat die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ den 

Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet. Der Kodex, dessen aktualisierte Fas-

sung vom 28.04.2022 am 27.06.2022 im Bundesanzeiger2 bekannt gemacht wurde und der 

auch weiterhin kontinuierlich an aktuelle Entwicklungen angepasst werden soll, richtet sich an 

den Vorstand und den Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften sowie an Gesellschaften 

mit Kapitalmarktzugang i.S. von § 161 Abs. 1 Satz 2 AktG. Für Kreditinstitute und Versiche-

rungsunternehmen können sich aus dem jeweiligen Aufsichtsrecht Besonderheiten ergeben, 

die im Kodex nicht berücksichtigt sind (vgl. Präambel).3 Unternehmen, die nicht § 161 Abs. 1 

 
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 01.07.2003. Zuletzt geändert durch den HFA am 

24.02.2023 aufgrund der Änderungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ durch die Regierungs-
kommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ vom 28.04.2022. 

2  BAnz AT 27.06.2022, B1, www.bundesanzeiger.de mit weiterführendem Link: Amtlicher Teil. 
3  Auch für börsennotierte Gesellschaften anderer Rechtsformen als der Aktiengesellschaft sind Besonderheiten 

zu berücksichtigen, die sich aus dem jeweiligen Gesellschaftsrecht ergeben. 


